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WernerWerner

entw.entw.

Plan Nr.Plan Nr.

Okt. 2018Okt. 2018

TagTag NameName

WernerWerner

Anlage Nr.Anlage Nr.

NameNameNr.Nr. ÄnderungenÄnderungen geändertgeändert geprüftgeprüftNameName

Okt. 2018Okt. 2018

Okt. 2018Okt. 2018

Stadt EltmannStadt Eltmann

97483 Eltmann97483 Eltmann
Marktplatz 1Marktplatz 1

HaßbergeHaßberge

..

Entwurfsverfasser:Entwurfsverfasser:

Stadt EltmannStadt Eltmann
Baugebiet "Gründlein"Baugebiet "Gründlein"
Ortsteil LembachOrtsteil Lembach

Oskar-Serrand-Straße 3 aOskar-Serrand-Straße 3 a
97483 Eltmann, Tel. 09522/7088-0, Fax 7088-5097483 Eltmann, Tel. 09522/7088-0, Fax 7088-50

Technisches Büro WernerTechnisches Büro Werner

LembachLembach

Dachgauben sind zulässig.Dachgauben sind zulässig.

Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstückfläche sind zulässig.Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstückfläche sind zulässig.

WW

MM

Bestehende Haupt- und NebengebäudeBestehende Haupt- und Nebengebäude

330330

8.0 Sonstige Darstellungen und Festsetzungen8.0 Sonstige Darstellungen und Festsetzungen

6.0 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)6.0 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

5.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)5.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 2Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 2

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO), Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO), Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

3.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)3.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

A) Art der baulichen NutzungA) Art der baulichen Nutzung

B) Zahl der VollgeschosseB) Zahl der Vollgeschosse

C) Grundflächenzahl GRZC) Grundflächenzahl GRZ

D) Geschossflächenzahl GFZD) Geschossflächenzahl GFZ

E) DachformE) Dachform

F) BauweiseF) Bauweise

I. ZEICHENERKLÄRUNG ZU DEN PLANLICHEN FESTSETZUNGENI. ZEICHENERKLÄRUNG ZU DEN PLANLICHEN FESTSETZUNGEN
1.0 Nutzungsschablone1.0 Nutzungsschablone

oo

DD
BB

CC
AA

FFEE

EE

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt auf der GrundlageDie Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt auf der Grundlage
-- des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayerndes Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
-- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Bek. vom 03.11.2017 (BGBl. l S. 3634)des Baugesetzbuches (BauGB) in der Bek. vom 03.11.2017 (BGBl. l S. 3634)
-- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786),der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786),
-- Art. 81 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007,Art. 81 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007,

zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 10.07.2018 (GVBl. S. 523)zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 10.07.2018 (GVBl. S. 523)
-- die Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990die Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990

(BGBI. 1991 l S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. l. S. 1057)(BGBI. 1991 l S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. l. S. 1057)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des BebauungsplanesGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(nach § 9 Abs. 7 BauGB)(nach § 9 Abs. 7 BauGB)

2.0 Abgrenzung nach § 9 Abs. 7 BauGB2.0 Abgrenzung nach § 9 Abs. 7 BauGB

4.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)4.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Offene BauweiseOffene Bauweise

EinzelhausEinzelhaus

Dachform:Dachform:
FD = FlachdachFD = Flachdach
SD = SatteldachSD = Satteldach
WD = WalmdachWD = Walmdach

ZD = ZeltdachZD = Zeltdach
PD = PultdachPD = Pultdach
VPD = Versetztes PultdachVPD = Versetztes Pultdach

7.0 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen7.0 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)    (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

II. PRÄAMBELII. PRÄAMBEL

11

Private GrünflächePrivate Grünfläche

V. SchutzzonenV. Schutzzonen

Naturpark SteigerwaldNaturpark SteigerwaldNPNP

BB

IV. HINWEISEIV. HINWEISE
1.0 Bodenfunde1.0 Bodenfunde

Auftretende Funde von Bodenaltertümern sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglichAuftretende Funde von Bodenaltertümern sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich
dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind unverändert zu belassen.Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind unverändert zu belassen.

2.0 Regenwassernutzung2.0 Regenwassernutzung

3.0 Landwirtschaftliche Bewirtschaftung3.0 Landwirtschaftliche Bewirtschaftung

Durch die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ist mit Lärm, StaubDurch die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ist mit Lärm, Staub
und Geruchsbelästigungen zu rechnen.und Geruchsbelästigungen zu rechnen.

Speicherbecken für die Regenwassernutzung, z. B. Gießen oder Beregnung von Grünanlagen,Speicherbecken für die Regenwassernutzung, z. B. Gießen oder Beregnung von Grünanlagen,
werden empfohlen.werden empfohlen.

4.0 Abwasserbeseitigung4.0 Abwasserbeseitigung

Das Baugebiet wird im Mischsystem entwässert.Das Baugebiet wird im Mischsystem entwässert.

Es ist mit Hangschichten- oder Druckwasser zu rechnen.Es ist mit Hangschichten- oder Druckwasser zu rechnen.

DIN 1986-100 sowie die gemeindliche Entwässerungssatzung sind zu beachten.DIN 1986-100 sowie die gemeindliche Entwässerungssatzung sind zu beachten.

WAWA

II

0,350,35

0,50,5

Grundflächenzahl GRZ als Höchstgrenze (§ 19 BauNVO)Grundflächenzahl GRZ als Höchstgrenze (§ 19 BauNVO)

Geschossflächenzahl GFZ als Höchstgrenze (§ 20 BauNVO)Geschossflächenzahl GFZ als Höchstgrenze (§ 20 BauNVO)

FD / SD / WDFD / SD / WD
ZD / PD / VPDZD / PD / VPD

BaugrenzeBaugrenze

mit Revisionsschachtmit Revisionsschacht

306306 Bestehende FlurstücksnummernBestehende Flurstücksnummern

Bestehende GrundstücksgrenzenBestehende Grundstücksgrenzen

HöhenschichtlinienHöhenschichtlinien

GrundstücksgrenzeGrundstücksgrenze

BauplatznummerierungBauplatznummerierung

BiotopBiotop

LandschaftsschutzgebietLandschaftsschutzgebiet

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGENIII. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Als Art der baulichen Nutzung des Baugebietes "Gründlein" wird gemäß § 4 bzw. § 6 BauNVOAls Art der baulichen Nutzung des Baugebietes "Gründlein" wird gemäß § 4 bzw. § 6 BauNVO
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

Das Baugelände ist in offener Bauweise zu bebauen.Das Baugelände ist in offener Bauweise zu bebauen.
Als Bauformen sind Einzelhäuser zugelassen.Als Bauformen sind Einzelhäuser zugelassen.

Grundsätzlich sind max. 2 Vollgeschosse zulässig.Grundsätzlich sind max. 2 Vollgeschosse zulässig.
Diese bestehen aus:Diese bestehen aus:

Kellergeschoss und Erdgeschoss / DachgeschossKellergeschoss und Erdgeschoss / Dachgeschoss
Zulässig sind dabei:Zulässig sind dabei:
SD/WD/ZD SD/WD/ZD 15° - 25° , bei DG als Vollgeschoss 38°- 45°15° - 25° , bei DG als Vollgeschoss 38°- 45°
PD PD 10° - 15°10° - 15°
VPD VPD 15° - 25°15° - 25°
FD FD O - 3°O - 3°
max. 2 Wohneinheiten je Einzelhausmax. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus

KniestockKniestock

OK RohdeckeOK Rohdecke

UK SparrenUK Sparren
Schnittpunkt zurSchnittpunkt zur
Bestimmung derBestimmung der
GebäudehöheGebäudehöhe

TraufpunktTraufpunkt

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,15 ha.Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,15 ha.

Das Maß der baulichen Nutzung im Baugebiet wird wie folgt festgelegt:Das Maß der baulichen Nutzung im Baugebiet wird wie folgt festgelegt:

WAWA
Grundflächenzahl (GRZ)Grundflächenzahl (GRZ) 0,350,35 Geschossflächenzahl (GFZ)Geschossflächenzahl (GFZ) 0,500,50

1. Allgemeines1. Allgemeines

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 bis 21a BauNVO)3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 bis 21a BauNVO)

5. Bauweise5. Bauweise

10. Textliche Festsetzung der Grünordnung10. Textliche Festsetzung der Grünordnung

Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern.Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern.

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

6. Führung von Versorgungsleitungen (§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)6. Führung von Versorgungsleitungen (§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Bauliche Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BayBO sind allgemein nur innerhalb der BaugrenzenBauliche Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BayBO sind allgemein nur innerhalb der Baugrenzen
zulässig. Geschlossene und offene Garagen haben an den Zufahrten zu öffentlichen Verkehrsflächenzulässig. Geschlossene und offene Garagen haben an den Zufahrten zu öffentlichen Verkehrsflächen
einen Abstand von mindestens fünf Metern einzuhalten.einen Abstand von mindestens fünf Metern einzuhalten.
Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstückfläche zulässig.Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstückfläche zulässig.

7. Überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs. 1 Nr. 2; 4 und 11 BauGB, § 23 BauNVO)7. Überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs. 1 Nr. 2; 4 und 11 BauGB, § 23 BauNVO)

8. Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen8. Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
   (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)   (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

DacheindeckungDacheindeckung

Dacheindeckungen sind aus nicht glänzenden und einheitlich farbigen Ziegeln oder Dachsteinen in denDacheindeckungen sind aus nicht glänzenden und einheitlich farbigen Ziegeln oder Dachsteinen in den
Farben rot und grau zulässig.Farben rot und grau zulässig.

Gauben können aus anderen Materialien bestehen (z. B. Zink- oder Kupferverblechungen).Gauben können aus anderen Materialien bestehen (z. B. Zink- oder Kupferverblechungen).

Die Nutzung der Solarenergie wird empfohlen und ist auf den Dachflächen zulässig. Die Aufbauhöhe istDie Nutzung der Solarenergie wird empfohlen und ist auf den Dachflächen zulässig. Die Aufbauhöhe ist
parallel zur Dachfläche anzuordnen und darf 15 cm nicht überschreiten. Ständerbauweise ist nur aufparallel zur Dachfläche anzuordnen und darf 15 cm nicht überschreiten. Ständerbauweise ist nur auf
Flachdächern gestattet. Dabei darf die Aufbauhöhe max. 60 cm über Dachhaut betragen.Flachdächern gestattet. Dabei darf die Aufbauhöhe max. 60 cm über Dachhaut betragen.

8.18.1

KniestockKniestock

Als Kniestockhöhe sind 30 cm zulässig. Ist der Ausbau des Daches als Vollgeschoss (SD 38° – 45°)Als Kniestockhöhe sind 30 cm zulässig. Ist der Ausbau des Daches als Vollgeschoss (SD 38° – 45°)
vorgesehen, darf die Kniestockhöhe 1,0 m betragen.vorgesehen, darf die Kniestockhöhe 1,0 m betragen.

8.28.2

FassadenFassaden

Als Fassadenausführung sind Sichtbetonflächen, Putzflächen, Natursteinflächen, Klinker- oderAls Fassadenausführung sind Sichtbetonflächen, Putzflächen, Natursteinflächen, Klinker- oder
Holzverschalungen zulässig. Fliesen- oder Metallverkleidungen sowie grelle Farbtöne sind fürHolzverschalungen zulässig. Fliesen- oder Metallverkleidungen sowie grelle Farbtöne sind für
Fassaden nicht zulässig.Fassaden nicht zulässig.

8.38.3

GaragenGaragen

Geschlossene Garagen sind freistehend oder am Hauptgebäude angebaut zulässig. Pro Wohneinheit sindGeschlossene Garagen sind freistehend oder am Hauptgebäude angebaut zulässig. Pro Wohneinheit sind
mindestens 2 Stellplätze zu errichten. Garagendächer sind an die Form und Eindeckung desmindestens 2 Stellplätze zu errichten. Garagendächer sind an die Form und Eindeckung des
Hauptgebäudes anzupassen oder als begrünte Dächer zulässig.Hauptgebäudes anzupassen oder als begrünte Dächer zulässig.
Zur Nutzung von Solarenergie sind die für Gebäudedacheindeckungen maßgebenden RegelungenZur Nutzung von Solarenergie sind die für Gebäudedacheindeckungen maßgebenden Regelungen
einzuhalten.einzuhalten.

8.48.4

Abfallbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBo)Abfallbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBo)

Mülltonnen und andere bewegliche Abfallbehälter müssen vom Straßenraum nicht einsehbar aufbewahrtMülltonnen und andere bewegliche Abfallbehälter müssen vom Straßenraum nicht einsehbar aufbewahrt
werden. Ausreichender Sichtschutz durch Bepflanzung ist zulässig.werden. Ausreichender Sichtschutz durch Bepflanzung ist zulässig.

8.58.5

Abwasserbeseitigung (Versickerung) (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)Abwasserbeseitigung (Versickerung) (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Bei der Befestigung von Stellplätzen und Wegen ist wasseroffenen Belägen (z. B. Rasenfugenpflaster)Bei der Befestigung von Stellplätzen und Wegen ist wasseroffenen Belägen (z. B. Rasenfugenpflaster)
der Vorzug zu geben. Bei der Anlage von geschlossenen Befestigungen ist der Niederschlag auf dender Vorzug zu geben. Bei der Anlage von geschlossenen Befestigungen ist der Niederschlag auf den
Grundstücken weitmöglichst zu versickern.Grundstücken weitmöglichst zu versickern.

8.68.6

EinfriedungenEinfriedungen

Einfriedungen bis 1.8 m Höhe und Mauerelemente bis 1.0 m Höhe über natürlicher Oberfläche sind zulässig.Einfriedungen bis 1.8 m Höhe und Mauerelemente bis 1.0 m Höhe über natürlicher Oberfläche sind zulässig.

Maschendraht- und Jägerzäune sind nicht zulässig.Maschendraht- und Jägerzäune sind nicht zulässig.

8.78.7

Maßnahmen zur VermeidungMaßnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen sind durchzuführen, um Gefährdungen, der nach den hierFolgende Vorkehrungen sind durchzuführen, um Gefährdungen, der nach den hier
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten, zu vermeiden oder zu mindern.einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten, zu vermeiden oder zu mindern.

Die Baufeldräumung und Bodenbewegungen zur Erschließung des Planungsgebietes erfolgenDie Baufeldräumung und Bodenbewegungen zur Erschließung des Planungsgebietes erfolgen
außerhalb der Brutzeit der potentiell betroffenen Feld- und Heckenvögel im Zeitraum 15.09. einesaußerhalb der Brutzeit der potentiell betroffenen Feld- und Heckenvögel im Zeitraum 15.09. eines
Jahres bis zum 10.02. des folgenden Jahres.Jahres bis zum 10.02. des folgenden Jahres.

Ist dies nicht möglich, sollte der Standort ab Ende Februar durch Vergrämungsmaßnahmen wieIst dies nicht möglich, sollte der Standort ab Ende Februar durch Vergrämungsmaßnahmen wie
wiederholte Schwarzbrache oder Flatterbänder als Nistplatz unattraktiv gemacht werden.wiederholte Schwarzbrache oder Flatterbänder als Nistplatz unattraktiv gemacht werden.

11. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen11. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
   ökologischen Funktionalität   ökologischen Funktionalität
11.111.1

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen FunktionalitätMaßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs.5 Satz 3 BNatSchG, „CEF-Maßnahmen“)(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs.5 Satz 3 BNatSchG, „CEF-Maßnahmen“)

CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich.CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich.

11.211.2
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tiefste Gebäudeecketiefste Gebäudeecke

höchste Gebäudeeckehöchste Gebäudeecke

4. Höhenfestsetzung4. Höhenfestsetzung
OK Fußboden im Erdgeschoss (OK FFB) bergseits max. 50 cm über dem natürlichen GeländeOK Fußboden im Erdgeschoss (OK FFB) bergseits max. 50 cm über dem natürlichen Gelände
OK Fußboden im Erdgeschoss (OK FFB) talseits max. 200 cm über dem natürlichen Gelände,OK Fußboden im Erdgeschoss (OK FFB) talseits max. 200 cm über dem natürlichen Gelände,
jeweils gemessen an der höchst- bzw. tiefstgelegenen Gebäudeecke.jeweils gemessen an der höchst- bzw. tiefstgelegenen Gebäudeecke.

Die max. zulässige Traufpunkt der einzelnen Bereiche werden in den nachfolgendenDie max. zulässige Traufpunkt der einzelnen Bereiche werden in den nachfolgenden
Systemschnitten festgelegt.Systemschnitten festgelegt.
(Die Traufe bezeichnet den Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (z.B. OK Dachziegeleindeckung).)(Die Traufe bezeichnet den Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (z.B. OK Dachziegeleindeckung).)
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natürliches Geländenatürliches Gelände

Detail ZDetail Z

natürliches Geländenatürliches Gelände
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Mögliche Gebäudestellung innerhalb der überbaubaren GrundstücksflächenMögliche Gebäudestellung innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen

Mögliche Gebäudestellung von GaragenMögliche Gebäudestellung von GaragenGa.Ga.
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SS
Stromversorgung erdverlegtStromversorgung erdverlegt

5.5. AusgefertigtAusgefertigt

6. 6. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................... gemäß § 10 Abs. 3Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................... gemäß § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seitHalbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehaltendiesem Tag zu den üblichen Dienststunden der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Beabuungsplan ist damit in Kraftund über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Beabuungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Recchtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB undgetreten. Auf die Recchtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und
die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.
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Eltmann, den ...........................Eltmann, den ...........................

Stadt EltmannStadt Eltmann
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1. Bürgermeister1. Bürgermeister

1.1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.07.2018 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung desDer Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.07.2018 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.11.2018 ortsüblichBebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.11.2018 ortsüblich
bekannt gemacht.bekannt gemacht.

2.2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2018 wurden die Behörden undZu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2018 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.01.2019sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.01.2019
bis 06.03.2019 beteiligt.bis 06.03.2019 beteiligt.

3.3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2018 wurde mit der BegründungDer Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2018 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.02.2019 bis 06.03.2019 öffentlich ausgelegt.gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.02.2019 bis 06.03.2019 öffentlich ausgelegt.

4.4. Die Stadt Eltmann hat mit Beschluss des Stadtrats vom ........................... den BebauungsplanDie Stadt Eltmann hat mit Beschluss des Stadtrats vom ........................... den Bebauungsplan
gem § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als Satzung beschlossen.gem § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als Satzung beschlossen.

Verfahrensvermerke des BebauungsplanesVerfahrensvermerke des Bebauungsplanes

''Gründlein''' 'Gründlein''


